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Sachverhalt und Antrage 

Die am 30.12.1983 mit deutscher Prjoritãt vom 14.01.1983 
(DE-3 301 024) eingereichte europãische Patentan- 

-. meldung 83 113 225.3 (Verâffentlichungsnuminer 113 920) 
wurde von der Prüfungsabteilung mit der Entscheidung vom 

	

- 	29.12.1987 zurückgewiesen. 	 - 

Als Zurückweisungsgrund gab die Vorinstanz mangeinde er-
finderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 an mi 
Hinblick auf 

(1) BE-A837 655 und 

- 	- 	(2) B. von Falkai, Synthesefasern, Verlag Chemie (1981), 

	

- 	Seite 100. 	 - 	 - 	- 	- 

- 	Die der Zuruckweisung zugrundeliegende Patentanmeldung 
enthãlt sechsAnsprUche, von denen zwei, nãmlich die - 
Ansprüche 1 und 6 unabhângig sind. 

III.. In der Entscheidung wurde Dokument (1) als nãchstliegender 
- 	Stand der Technik angesehen, deingegenüber es Aufgabe der 

vorliegenden Anineldung sei, eine Farbstofflösung der in 

	

- 	Dokuinent (1) of fetharten Art vorzuschlagen, die sich 
- 	besonders zurn Spinnfârben von sauer-inodifizierten 

Synthesefasern eignet. 	 - 

Die Lösung der Aufgabe bestehe darin, daB man bei der 
Herstellung der Farbstoffe Dimethylformamid, Diethyl- 
forniainid oder Dimethylacetamid als Lösungsinittel 
verwendet. 

un Hinblick auf (2), das die Verwendung von Dimethyl-
formamid und Dimethylacetamid als bevorzugte Lósungsniittel 
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2 	 T 179/88 

beim Verspinnen von Kunstfasern lehrt, koinme der Fachmann 
fast zwangslãufig in die Richtung der erwãhnten Lôsung der 
Aufgabe, venn er die Verwendung der auf Seite 3 von (1) 

	

• 	genannten Lôsungsmittei vermeiden voile. 

Auch die glaubhaft gemachten unvorhersehbaren vorteil-
haften Wirkungen einer Kombination von DMF/p-
Toluolsu].fosãure kônnen keine erfinderische Tàtigkeit 
begründen, da em Fachmann diese Kombination ohnehin 
(d. h. auch ohne Erwartung soicher Vorteile) in Betracht 

	

• 	gezogen hãtte. 

Ein Vorurteil gegen die Yerwendungvon kmiden als Lösungs-
mittel kónne nicht anerkannt werden. 

Gegen die Entscheidungder Prüfungsabteilung erhob die 
Anmeiderin (Beschwérdeführerin) unterEntrichtung der 
vorgeschriebenen Gebuhr am 29. Januar 1988 Beschwerde. Die 

	

- 	
Beschwerdebegründung ging am 26. April 1988 em. 

Nach einem telefonischen Hinweis des Berichterstatters auf 
Seite 5, Zeilen 4 bis 12 von (1) reichte die 
Beschwerdefuhrerin mit einem Schriftsatz vom 
14. August 1990 neue Ansprüche 1 bis 6 sbwie geãnderte 
Seiten 2 bis 5 und 14 der Beschreibung em. 

Die unabhãngigen Ansprüche 1. und 6 haben folgenden 
Wortlaut: 	 • 	• 	• 

11 1. Verfahren zur Herstellung von Lósungen kationischer 
Methinfarbstoffe durch Kondensation von aroinatisch-
isocyclischen oder -heterocyclischen oder araliphatischen 
Aldehyden und Methylen- oder Aininogruppen enthaltenden 
Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daB man die 
Kondensation in Dimethyiforinamid, Diethyiformamid oder 
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Dimethylacetamid als Lösungslllittel und in Gegenwart einer 
Sulfonsäure durchführt. 

6. Verwendung der nach Anspruch 1 hergesteilten Lôsungen 
zum Spinnfãrben von sauer modifizierten Synthesefasern" 

VI. 	Sie beantragt sinngemaB, die Entscheidung der 
Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent unter 
Zugrundelegung folgender Unterlagen zu erteilen: 

Ansprüche: 	1 bis 6, eingegangen am.15. August 1990; 

Beschreibung: Seiten 1, 6 bis 13 und 17 bis 19 der EP-A- . 
113 920, 
Seite 16, eingegangenam 12. August 1986, 
Seite 15, eingegangen am 18. August 1987, 
Seiten 2 bis 5 und 14, eingegangen am 
15. August 1990. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwer6e ist zulàssig. 

Es bestehen keine fornialen Bedenken im Hinblick auf 
Artikel 123.(2) EPU gegen die Fassung der Ansprüche in der. 
vorliegenden Form.  

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von 	- 
Anspruch 1 der Erstunterlagen 

•durch die Angabe bestiinmter Lósungsmittel (Diinethyl-
formainid, Diethylforinamid und Dixnethylacetamid), 

die Streichung von Phosphonsãure. 
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Anderung a) findet ihre Stütze in Anspruch 7 der 

Erstunterlagen. Anderung b) betrif ft die streichung von 
einer von zwei in Anspruch 1 der Erstunterlagen 	- 
angegebenen Alternativen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich sachlicth 

von dessen ursprünglicher Of fenbarung ebenfalls durch die 

Streichung einer von zwei Alternativen, nâmlich der - 

Streichung der zweiten Formel in der Definition von X 

sowie der Bedeutung Alkoxy für '1. Diese Streichungen sind 
zulãssig, da sie sich zwangslaufig durch den Rückbezug von 

Anspruch 2 auf Anspruch 1 und die Vermeidung einer 

andernfalls auftretenden Unklarheit (Artikel 84 EPU) 
ergeben. 

- 	Gleiches gilt für die in Anspruch 5 vorgenominene analoge 

Anderung in der Definition von Y. 

Die Neuheit der geltenden Ansprüche wurde von der Vor- 

instanz nicht angezweifeit, und die Kammer sieht ebenfalls 

keinerlei Veranlassung, sie in Zweifel zu ziehen. 

Als nãchstliegender Stand der Technik wurde von der Vor- 

instanz (1) angesehen. Dem schlieSt sich die Kajner an. 

(1) of fenbart ein Verfahren zur Herstellung von 	- 

kationischen Xethinfarbstoffen der in der vorliegenden 

Anmeldung genanntén Art (vgl. z. B. Beispiel 2 der 

Arnneldung mit Beispiel 42 von (1)). Nach Anspruch 1 von 

(1) werden die gattungsgemãBen Methinfarbstoffe durch 

Kondensation von Aldehyden mitAinen ineinem inerten 

organischen Lãsungsmittel in Gegenwart von z. B. 

aliphatischen oder aromatischen Sulfonsãuren hergesteilt. 

Aufgrund dér guten Löslichkeit der Farbstoffe im 

Reaktionsmedium ist eine Ausfãllung notwendig. Die hierbei 

erhaltenen Farbstoffe sind sehr rein, da die 
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Verunreinigungen vollstândig in der Lösung verbleiben 
(vgl. (1), Seiten 4, Zeilen 7 und 8 mit Seite 4, Zeile 31 
bis Seite 5, Zeile 3). 

Zwar können die erhaltenen Lôsungen nach Seite 
Zeilen 12 bis 14 von (1) auch direkt verwendetiwerden, 
wobei jedoch, wie für den Fachmann aus Seite 5,, Zeilen 2 
und 3 ersichtlich, verunreinigte Lösungen zur -Tärbung 
anionisch modifizierter Fasern von insbesondere Polyestern 
und Polyacrylnitril (vgl. Anspruch 6 von (1)) verwendet 
würden. 	 - 	 - 

DemgegenUber .besteht die Aufgabe der strittigen Anmeldung 	- 
darin, reine, d. h. nur wenig Nebenprodukte enthaltende 
Lôsungen kationischer Methinfarbstoffe zur direkten 
Verwendung beim Spinnfârben herzüstellen. 

Zur Lósung dieser Aufgabe schlãgt die Anineldung vor, die 
- Kondensation in Dimethylformaniid, Diethylforxnamid oder 

Diinethylacetamid als Lôsungsiuittel und in Gegenwart einer 
Sul fonsãure durchzuführen. 

Für die Koinbination Dimethylformamid/p-Toluolsolfonsãure 
wurde das tatsächliche Vorliegen eines derartigen Effektes 
bereits von der Vorinstanz anerkannt(vgl. Punkt 11/5 der 

- angefochtenen Entscheidung), und auch die Kainmer kann 
keinen-Grund erkennen, dies in Zw-eifel zu ziehen, daes 
die am 26. April 1988 eingegangenen Vergleichsversuche 
belegen. 	 - 	- 

Auch für Koxnbinationen von Diethy1formamidbzw. 
Dilnethylacetamid mit Sulfonsãuren ganz aligemein ist demn 
vorliegenden Stand der Technik kein Anhaltspunkt dafUr zu 
entnehiuen, daB die gestelite Aufgabe damnit nicht gelôst 
würde. Da der Kanuner nichts bekannt ist, was zu 

- - diesbezüglichen Zweifeln AnlaB geben kónnte, wird die 
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Lôsung der gesteliten Aufgabe mit den im Anspruch 1 

angegebenen Mittein als glaubhaft angesehen. 

7. 	Was nun die erfinderische Tãtigkeit betrifft, so ist für 
deren Untersuchung zu fragen, ob es angesichts der 

bestehenden Aufgabe nahelag, die Kondensation 

gerade in den im Anspruchskennzeichen genannten 

Lôsungsmitteln sowie 

in Gegenwart einer Sulfonsãure 

vorzunehmen. 

GewiB sind Sulfonsãuren neben Carbonsãuren in (1) ebenso 

bereits erwãhnt, vie dort neben vielen anderen 

Lãsungsmitteln auch einige soiche erwãhnt sind, die für 

das anschlieBende Trockenspinnverfahren in Frage kominen; 

so z. B. das Aceton (vgl. 1oc cit. Seite 3, Zei1e22). un 

Hinblick auf das oben unter 4. Ausgefuhrte konnte der-

Fachmann aber (1) keinerlei Anregung dafür entnehmen, 

durch Auswahl bestimmter - dort übrigens nicht genannter - 

Lôsungsmittel (Diniethyl formamid, Diethyl formamid, 

Diinethylacetaniid) Farbstofflósungen herzustellen, die für 

die direkte Anwendung zum Spinnfãrben hinreichend rein 

wãren. 

- 	
- Aus (2) Seite 100 wuBte der Fachmann hingegen zwar, daB 

- 	Dimethylformainid und Dimethylacetamid ebenso vie Aceton 

bei den Trockenspinnverfahren praktische Bedeutung haben; 

selbst wenn er aber hieraus schlieBen solite, er kônne die 

durch Kondensation in Aceton oder den drei anspruchsgemãB 

- 	verwendeten Lôsungsmitteln hergesteilten Lôsurigen der 

Methinfarbstoffe gleichermafien direkt, gegebenenfalls - nach 

Filtration und zugabe weiteren Lãsungsinittels (vgl. (1) 

Seite 4, Zeilen 12-14) mm Sinne des Anspruchs 6 von (1) 
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weiterverwenden, so muBte er.davon ausgehen, daB in jedem 

Falle Verunreinigungen, z. B. in Form von roten 

Kondensationsprodukten, in der Lôsung Vorliegen (vgl. (1) 

Seite4, Zeile 31 bis Seite 5, Zeile 3) und somit die 

gestelite Aufgabe nicht gelôst würde, l(einesfalls konnte 

er- aufgrund der Lehre von (2) in Verbindung mit (1) 

erwarten, daB der Ersatz des in Trockenspinnverfahren 

üb-lichen Acetons durch andere Ubliche Lósungsinittel, wie 

Dimethylformamid oder Dimethylacetamid, zur Lósung der 

gesteilten Aufgabe führen würde. 

Der Gégenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht 

somit auf erfinderischer Tatigkeit. 

.4 

Die Frage, ob etwa ein Vorurteil gegen die Verwendung von 

Aiiden als Lösungsmittel bestand, braucht bei dieser 

Sachiage gar nicht untersucht zuwerden. 	- 

Die Gegenstãnde der AnsprUche2 bis 5 sind vorteilhafte 

Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1 und 

erfüllen somit ebenfalls die Voraussetzungen des 

Artikels 56 EPU. 

- Gégenstand des Anspruchs 6 ist die best iinmungsgemäBe 

Verwendung der nach den Verfahren der Ansprüche 1 bis 5 

hergesteilten Lösungen. Seine Patentfãhigkeit wird durch 

diejenige der Ansprüche 1 bis 5 getragen. - - 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochténe Entscheidung wird aufgehoben. 
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• 2. 	Die Sache vird an die Vorinstanz zurückverwiesen, mit der 

Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgerider Unterlagen 
zu erteilen: 	- 	- 

- 	Anspruche 1 bis 6, eingegangen am 15. August 1990; 

- 	Beschreibung: 

Seiten 1, 6 bis 13 und 17 bis 19, vie als EP-A-

113 920 veróffentlicht, 

Seite 25, eingegangen am 18. August 1987, 

- 	Seite 16, eingegangen am 12. August 1986 und 	- - 
Seiten 2 bis 5 und Seite 14, eingegangen am 

15. August 1990, 	 - 

- 	mit noch vorzunehmenden redaktione1ienAnderungen 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

E. G3 jrgm er 	 e.Antonyv5  
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